Statuten 

Bowling Club Langenthal (BCL)

Gegründet 1983

Art. 1
Der Bowling Club Langenthal (BCL) ist ein Verein



im Sinne des Art. 60 ff des ZGB mit Sitz in Langenthal

Art. 2
Zweck des Vereins ist die Pflege des Bowling-Sports

      

und der Kameradschaft

Art. 3
Der Verein ist der Bowling Sektion Bern angeschlossen

Art. 4
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral

Art. 5
Der Vereinsvorstand besteht aus dem Präsidenten,



dem Vizepräsident, dem Kassier, und einem Beisitzer

Art. 6
Der Vorstand konstituiert sich selbst

Art. 6a
Der Vorstand ist ermächtigt 1x im Jahr bis Fr. 100.-

clubdienliche Anschaffungen zu tätigen, höhere Beträge

müssen von der Versammlung genehmigt werden

Art. 7
Es wird ein Jahresbeitrag für Aktivmitglieder erhoben,



welcher vom Vorstand festgelegt wird

Art. 8
Aufnahme der Mitglieder erfolgt an der Hauptversammlung



und auf unbestimmte Zeit.

Art.8a
Die Mitgliedschaft wird sechs Monate als Provisorium ausgesetzt.



Während dieser Zeit, kann es selbst, oder der Club in Mehrheits-



beschluss die gegenseitige Bindung auflösen.

Art.8b
Bei Auflösung der Mitgliedschaft während der Probezeit, ob durch



den Club, oder die betreffende Person, werden 50% des Jahres-



beitrages zurückerstattet.

Art.8c
Ein Mitglied sollte während des Jahres, Aktiv am Clubleben



teilnehmen..( Jedoch ist nicht jeder Anlass zwingend )

Art.8d
Personen oder Mitglieder, die sich in besonderer weise im oder



für den Club, oder über längere Zeit durch besondere Tätigkeiten 



ausgezeichnet haben, können mittels Vorschlag, sei es durch den 



Vorstand oder einzelne Mitglieder nach Abstimmung und Mehr-

heitsentscheid an der HV zum Ehrenmitglied ernannt werden. Ehrenmitglieder haben keinen Jahresbeitrag zu leisten. Sie sind
in dem Fall nicht Stimmberechtigt

Art 8e
Austritte müssen schriftlich auf die nächste HV. erfolgen. Eine  Rückzahlung des Jahresbeitrages ist nicht möglich.

Art. 9
Einmal im Jahr findet eine Hauptversammlung statt, das



Datum wird vom Vorstand festgelegt

Art. 10
Bei Auflösung des Vereins geht ein allfälliges Vermögen



an eine gemeinnützige Institution, welche der BCL bestimmt

Art. 11
Für alle hier nicht geordneten Verhältnisse gilt das ZGB 


